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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt 
 
Ressort 104 - Straßen und Verkehr 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Dirk Lange 
+49 202 563 5659 
 
dirk.lange@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

26.07.2018 
 
VO/0597/18 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

04.09.2018 BV Oberbarmen Empfehlung/Anhörung 
11.09.2018 BV Barmen Empfehlung/Anhörung 
31.10.2018 Ausschuss für Verkehr Entscheidung 
 

Bordsteinabsenkung Westkotter Straße/ Mühlenweg 

 
Grund der Vorlage 
 
Bürgeranregung 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die verbleibenden Bordsteine am Knotenpunkt Westkotter Straße/ Mühlenweg werden zu 
Kosten in Höhe von 4 000 € abgesenkt.  

 
Einverständnisse 
 
Entfällt. 
 
Unterschrift 
 
Meyer 
 
 
Begründung 
 
Am signalgeregelten Knotenpunkt Westkotter Straße/ Mühlenweg sind drei Bordsteine (vgl. 
Anlage 1) nicht abgesenkt und somit derzeit nicht barrierefrei nutzbar. Dies führt in Teilen 
dazu, dass VerkehrsteilnehmerInnen, welche auf den Rollstuhl angewiesen sind, die Inseln 
umfahren und eine andere Absenkung nutzen. Dieser Umstand muss in Zukunft verhindert 
werden, da das Fahren mit einem Rollstuhl auf der stark belasteten Westkotter Straße mit 
erheblichen Gefahren verbunden ist. 
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Daher wurde im Einvernehmen mit dem Beirat der Menschen mit Behinderung 
vorgeschlagen die verbleibenden Bordsteine abzusenken. 
 
 
Demografie-Check 
 
a) Ergebnis des Demografie-Checks 
 

Ziel 1 – Stadtstrukturen anpassen    + 

Ziel 2 – Wanderungsbilanz verbessern  + 

Ziel 3 – gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen + 

 
b) Erläuterungen zum Demografie-Check 
 
Entfällt.  

 
Kosten und Finanzierung 
 
Die erforderlichen Finanzmittel für die Pflasterarbeiten im Rahmen von 4 000 €, stehen im 
Kontierungsobjekt 4.205401.501.010 „Pauschale für barrierefreies Bauen“ und Sachkonto 
522 100 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ zur Verfügung. 
 
Zeitplan 
 
Die Maßnahme kann nach Beschlussfassung umgesetzt werden.  
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